
geblieben waren. Bei der nächsten Tagung der zuständigen Fachoffiziere verwahrte
sich der Vertreter des Bizonen-Kontrollamts offiziell dagegen, daß die Franzosen
das Gesetz ohne Rücksprache mit den anderen Alliierten genehmigt hätten; die
Leistungen seien viel zu hoch angesetzt und die Zulassung einer eigenen Versor¬
gungsverwaltung widerspreche sowohl dem Kontrollratsgesetz Nr. 34 als auch der
interalliierten Übereinkunft vom Dezember 1947. Die Franzosen hätten damit einen
Präzedenzfall für entsprechende Forderungen in den übrigen Ländern und Zonen
geschaffen. Wetta, als Vertreter der französischen Militärregierung, blieb nur die
recht kleinlaute Ausrede, die französische Arbeitsdirektion sei vor der Genehmigung
nicht konsultiert worden; intern konstatierte er, die Franzosen müßten zugeben, daß
das Gesetz weit über die Grundsätze hinausgehe, zu deren Anwendung sich die
eigene Kontrollratsgruppe im Berliner Arbeitsdirektorium verpflichtet hatte. 8® Koe-
nig verteidigte die französische Entscheidung jedoch auch auf der Ebene der Militär¬
gouverneure gegenüber seinen Kollegen unter Rückgriff auf die Sachargumentation
seines Kabinetts.
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Die Franzosen hatten sich nunmehr in der Tat zwischen sämtliche Fronten manö¬
vriert: Die anderen Alliierten beschuldigten sie einer politisch gefährlichen Grund¬
satzentscheidung, für die sie andererseits von deutscher Seite nicht die geringste
Anerkennung erwarten konnten, da der Konflikt um die Anwendung des Geset¬
zes in Rheinland-Pfalz sofort aufs neue begann und das Bild von einer den Kriegsop¬
fern feindlich gesinnten Militärverwaltung in der Öffentlichkeit zu bestätigen schien.
Dieser Kleinkrieg, der die Referentenakten auf deutscher und französischer Seite zu
großen Konvoluten anschwellen ließ, sei hier nicht in seinen Einzelheiten wiederge¬
geben; die Grunddispositionen entsprachen denen des Kampfes um das Hauptge¬
setz. Auf französischer Seite blieb die Furcht um die immer schwieriger durchzuset¬
zende Bezahlung der Besatzungskosten ein wesentlicher Faktor; hier erhielten die
Besatzungsstellen noch nach Gründung der Bundesrepublik Rückhalt durch das
Gesetz Nr. 15 der Hohen Alliierten Kommission, welches den Grundsatz des Aus¬
gleichs der deutschen Länderhaushalte und der alliierten Befugnis zu seiner Durch¬
setzung erneut bestätigte. 88 Auf interalliierter Ebene konnten die Franzosen sich
dadurch bestätigt sehen, daß auch Briten und Amerikaner wesentliche soziale Ver-

86 Franz. Protokoll der Tagung der Sozialversicherungsexperten der Westalliierten in Frank¬
furt, 10.-11. 2. 1949; ebd. Bade 2413/1, RLP C. 897/5-10-4 u. Cab. Koenig C. 74/SA-I h.

Daß Koenig hier tatsächlich eigenständig entschied, geht auch aus einer handschriftlichen
Notiz in den Akten seines Kabinetts hervor, Wetta sei als Leiter der Abt. Sozialversicherung
erst am 15. 1. 1949, also zwei Tage nach der Ministerpräsidentenkonferenz, über die Aufhe¬
bung des Vetos informiert worden; Cab. Koenig ebd.” Mehrere Vermerke sowie Verweis auf die 7. Sitzung der Militärgouverneure, CRF (TRIB 7e

seance); Cab. Koenig ebd.
88 Gesetz Nr. 15: Änderung von Rechtsvorschriften über Bankwesen und Währungsreform,

15. 12. 1949, Art. 2: Die Ausgaben der öffentlichen Hand müssen durch laufende Einnahmen
gedeckt sein-, Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission Nr. 7, 19. 12. 1949, S. 70-72. Die
Bestimmung löste Art. 28 der französischen Währungsreform-Verordnung Nr. 160 vom
26. 6. 1948 ab, welche Eingriffe der Militärregierungen - bei allen Alliierten im übrigen
gleichlautend - ausdrücklich erlaubt hatte.
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